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Arbeitsrechtsregelung zu Änderungen in Kurhessen-Waldeck vom 17. November 2025 
 
 
Die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Hessen hat in ihrer Sitzung 10/2025 die folgende 
arbeitsrechtliche Regelung beschlossen: 
 

Artikel 1 

Änderung der Arbeitsvertragsrichtlinien 

für den Bereich des Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck 

  
Die Arbeitsvertragsrichtlinien für den Bereich des Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck – 
AVR-KW – zuletzt geändert am 15.09.2025 (KABl. EKKW 2025 Ausgabe 10) werden wie folgt 
geändert:  
 

 
1. Anlage 8 Abschnitt B wird wie folgt geändert: 

 
Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz ersetzt: 
 
„(3) Durch Bereitschaftsdienst kann die tägliche Arbeitszeit auf bis zu 16 Stunden verlängert 
werden, wenn mindestens die 10 Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von 
Bereitschaftsdienst geleistet wird; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen 
Zeitraum nicht.“ 

 
 

2. Nach § 9d wird der folgende § 9e eingefügt: 
 

„§ 9e Sonderregelung zur Arbeitszeit in Heimen oder ähnlichen Wohnformen 
 

(1) In Heimen und Wohngruppen der Eingliederungshilfe, Kinder- und Jugendhilfe sowie 
anderen Betreuungskonzepten der Hilfe zur Erziehung im Sinne von §§ 27 ff. SGB VIII und 
Internaten sind für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen überwiegend die Betreuung oder 
Erziehung obliegt, tägliche Arbeitszeiten bis zu 16 Stunden zulässig.  Hierbei ist der 
Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten. Danach soll die 
tägliche Arbeitszeit von mehr als zehn Stunden höchstens siebenmal im Monat erreicht 
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werden. Mehr als zwei tägliche Arbeitszeiten von mehr als zwölf Stunden dürfen nicht 
aufeinander folgen. Die Arbeitszeit darf 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von zwölf 
Kalendermonaten nicht überschreiten. 
 
(2) Durch Dienstvereinbarung kann für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen überwiegend 
die Betreuung oder Erziehung der in Heimen oder ähnlichen Wohnformen untergebrachten 
Personen obliegt, die tägliche Arbeitszeit einschließlich Bereitschaftsdienst auf bis zu 24 
Stunden verlängert werden. Die Dienstvereinbarung muss vorsehen, dass im Anschluss an 
eine über 16-stündige Arbeitszeit dem Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiterin in der Regel 24 
Stunden Ruhezeit gewährt werden muss oder der Ausgleichszeitraum auf sechs Monate 
beschränkt wird. 
 
(3) Durch Dienstvereinbarung kann zugelassen werden, die werktägliche Arbeitszeit auch 
ohne Ausgleich über acht Stunden zu verlängern, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in 
erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt und durch besondere 
Regelungen sichergestellt wird, dass die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht gefährdet wird. Die Arbeitszeit darf nur verlängert werden, wenn die Mitarbeiterin oder 
der Mitarbeiter schriftlich eingewilligt hat. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann die 
Einwilligung mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. Der Arbeitgeber darf 
eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter nicht benachteiligen, weil sie oder er die Einwilligung 
zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 
häuslicher Gemeinschaft mit den ihnen anvertrauten Personen zusammenleben und sie 
eigenverantwortlich erziehen, pflegen oder betreuen.” 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
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